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[1653 n . Juni 7 . ] A
NOTIZEN1 [VON UNBEKANNTERHAND] ZU DEN GESCHEHNISSEN IM BAUERN¬

KRIEG

"1 . Erstlich das [es ] bey urtel und güttigem [Stanser ] Spruch gentzlich

bleiben solle.

2 . Der ungutte [Huttwiler ] punt gentzlich auffgehept sein auch nüwe kein

witer zuo machen

[3 . J Die Fälenden nach dem Friden abstraffen Vorbehalt 4 redlifürer aus ie-

dem Orth Endtlibuch , Wilisauw Rotenburg ausgeben.

[4 . ] Die Rebellen oder underthan seit dem Friden sollend den kosten geben

seithar auffgeloffen und noch aufflauffen möchte.

[5 . J Der Statt Lutzem nirgentz in ihrer souveranitet ingriffen sonder schir¬

men die underthanen wider schweren.

[6 . ] Lutzemische underthanen so vor Bern ligen sich heim zuo rüken und der

straff undergäben sollen.

[ ? . ] Das gemelte Lutzemische so woll ihr eigne [Schultheiss und Rat ] als

andere verletzte oberkeiten wrib Verziehung bitten sollend.

[8 . ] Was für geschütz sie zuo Sursee und anderstwo gnomen wider erstatten.

[9 . ] Alle auffgeworffne schantzen sollend sie schlissen.

[10 . ] Die Fryempter und badische underthanen so rebelliert behalt man vor.

[11 . ] Es sollend die zächen [ luzemischen ] empter bevorderst ein wollbegrif-



fen ausdruckenlichen starken und in rechter form gestelten antass brieff

von sich geben 3 wie die H. der Statt Lucem Jhrem stand gmäss auch thun
werden.

[12 . ] Dise puncten überschickend Meine gnädige Herren [Schultheiss und Rat

von Luzern ] unsem 4 Sätzen [gemeint der IV kath . Orte - V ausg . LU]

für unser Orthstimm und uff dis habend wier Sie Jhren eiden erlassen " .

1 ) Diese dürften für Beat  II . Zurlauben , der im Bauernkrieg als Vermitt¬
ler diente , bestimmt gewesen sein.

-  Blatt 299 V leerAH 69 , 299
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